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▶▶ Außerordentliche Kündigung
Streit um Bürostuhl mündet in fristlosem rauswurf 

| Wenn der ArbG dem Homeoffice generell Vorrang vor Präsenz einräumt, 
die dafür erforderliche Ausstattung aber nicht so schnell besorgen kann, 
kann er den ArbN nicht sofort fristlos entlassen, wenn er den Bürostuhl mit 
nach Hause nimmt. |

Zu diesem Ergebnis kam das Arbeitsgericht Köln (18.1.22, 16 Ca 4198/21, Abruf-
Nr. 227593). Der ArbN wandte sich mit seiner Klage gegen die Beendigung sei-
nes Arbeitsverhältnisses u. a. durch eine außerordentliche Kündigung. Der ArbG 
begründete die Kündigung mit der rechtswidrigen Mitnahme eines Bürostuhls.

Die 16. Kammer gab der Kündigungsschutzklage statt. Die unabgesprochene 
Mitnahme von Eigentum des ArbG nach Hause sei zwar eine Pflichtverlet-
zung, die an sich eine Kündigung begründen könne. In der konkreten Situati-
on reiche die Mitnahme des Bürostuhls aber nicht aus, um die außerordent-
liche Kündigung zu rechtfertigen. Der ArbG habe der Tätigkeit im Homeoffice 
kurz vor Ostern 2020 generell Vorrang vor der Präsenztätigkeit im Büro ein-
geräumt, die dafür notwendige Ausstattung so kurzfristig aber nicht zur Ver-
fügung gestellt.

PrAXiStiPP | Vorsichtshalber „versetzte“ der ArbG den ArbN in den Ruhe-
stand. Hierzu das Arbeitsgericht Köln: „Auch die Versetzung des Klägers in den 
Ruhestand ist unwirksam. Die dafür notwendige Prognose, dass der Kläger seine 
Dienstfähigkeit auch in den nächsten sechs Monaten nicht wiedererlangen  
werde, ist nicht schon allein aufgrund der vertrauensärztlichen Stellungnahme 
von Januar 2021 und der seither fortdauernden Dienstunfähigkeit gerechtfertigt 
gewesen.“ 
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▶▶ Arbeitsunfall
zwischen Bett und Schreibtisch gestürzt? Dann Arbeitsunfall!

| Ein ArbN, der auf dem morgendlichen erstmaligen Weg vom Bett ins 
Homeoffice stürzt, ist durch die gesetzliche Unfallversicherung geschützt. |

Dies stellte das BSG (8.12.21, B 2 U 4/21, Abruf-Nr. 226274) fest. Der ArbN  
befand sich auf dem Weg zur Arbeitsaufnahme von seinem Schlafzimmer in 
das eine Etage tiefer gelegene häusliche Büro. Üblicherweise beginnt er dort 
unmittelbar zu arbeiten, ohne vorher zu frühstücken. Beim Beschreiten der 
die Räume verbindenden Wendeltreppe rutschte er aus und brach sich einen 
Brustwirbel. Die beklagte Berufsgenossenschaft lehnte Leistungen aus  
Anlass des Unfalls ab. Das SG sah den erstmaligen morgendlichen Weg vom 
Bett ins Homeoffice als versicherten Betriebsweg an. Das LSG stufte ihn als 
unversicherte Vorbereitungshandlung ein, die der eigentlichen Tätigkeit vor-
ausgehe. Das BSG bestätigte die Entscheidung des SG. Das Beschreiten der 
Treppe ins Homeoffice diene nach den verbindlichen Feststellungen der Vor-
instanz allein der erstmaligen Arbeitsaufnahme und sei deshalb als Verrich-
tung im Interesse des ArbG als Betriebsweg versichert.
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